
 

Hausordnung 
 

 
 
• Als Aufenthalts- und Arbeitsräume stehen die Säle im Erdgeschoss, die Marmorhalle, das 

Turmzimmer und das Treibhaus zur Verfügung. 
 

• Jeder Gast hat sein Bett mit dem von der Casa zur Verfügung gestellten Stretchleintuch, 
Kopfkissen und Duvetüberzug zu beziehen. Hauseigene Bettware bitte auf den Betten 
belassen, d.h. weder zum "Sünnelen" im Park noch zum Theaterspielen benützen. Die 
Hausleitung stellt bei Anfrage gerne Wolldecken zur Verfügung. 
 

• Die Schlaf- und Aufenthaltsräume sind von den Gästen persönlich in Ordnung zu halten.  
 

• Putzschränke befinden sich im Untergeschoss neben den Duschen. 
 
• Die Schlafräume sind nur zum Ruhen zu benützen. 

 
• Wegen der grossen Brandgefahr ist es strikte verboten, im ganzen Haus zu rauchen oder 

Kerzen anzuzünden. Das Rauchen ist nur im Park erlaubt. Bitte für die Zigarettenstumme 
die entsprechenden Behälter brauchen. 
 

• Den Gruppen stehen Weck- und Musikanlagen zur Verfügung. CD’s, MP3, iPod sind 
mitzubringen. 
 

• Für das Tischdecken, Auftragen der Speisen und Abräumen sind die Lagerteilnehmer-Innen 
zuständig. 
 

• Anstelle einer Mahlzeit kann für die Gruppe ein Picknick bestellt werden. 
 

• Die Duschen befinden sich im Kellergeschoss und im Garten. Bitte Wasser und Strom sparen! 
In der Dusche im Garten bitte keine Seife benützen, da das Abwasser in den Garten fliesst. 
 

• Für Ballspiele ist der Sportplatz oberhalb des Hauses auf der anderen Strassenseite zu 
benützen. Pingpongtische und ein Tischfussball-Kasten befinden sich hinter der Casa. 
 

• Im Park bitte nur das Gartenmobiliar verwenden, Tische und Stühle sind unter der Loggia und 
hinter dem Haus. Das Hausmobiliar darf nicht in den Garten gezügelt werden. 

 
• Das Eingangstor wird um 21.00 Uhr abgeschlossen. 

 
• Nachtruhe ist von 23.00 Uhr bis 06.30 Uhr. 

 
• Am Ende des Aufenthalts müssen alle benützten Räume gemäss den Anweisungen der 

Herbergsleitung gereinigt und danach der Heimleitung übergeben werden. 
 

• Grobes oder mehrmaliges Vergehen gegen die Hausordnung, Ruhestörungen oder 
Vandalismus führen nebst der Übernahme der entstanden Kosten zu Hausverweisungen 
einzelner verantwortlichen Personen oder ganzer verantwortlichen Gruppen. 


